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 NOTRUFNUMMERN! 
Ambulanter ärztlicher Notdienst: 
116117 (kostenlose Rufnummer) 

In akuten, lebensbedrohlichen Notfällen –  
Rettungswagen, Notarzt, Feuerwehr:  

112 oder 02251/5036. 
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01805-986700. 
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Festnetz: 0800-0022833 (kostenlos) 
vom Handy: 22833 (69 ct./min.) 

Weitere Infos zum Notdienst unter: 
www.aponet.de

FRÜHLINGSERWACHEN IN ZÜLPICH 

NR. 3

So sieht es hoffentlich schon bald wieder aus  

und macht uns Lust auf Natur!
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Bekanntmachung Sitzungstermine 
Die nachfolgend genannten Termine finden vorbehaltlich der rechtlichen Bedin-
gungen aufgrund der Covid 19-Pandemie statt. 

Die nächste Sitzung des Ausschuss für Schulen, Soziales, Sport und Kultur 
der Stadt Zülpich findet statt am 

Dienstag, 23. März 2021, 
im Forum Zülpich, Blayer Straße 20, 53909 Zülpich. 

Beginn der Sitzung ist 18:00 Uhr. 

Die nächste Sitzung des Wahlprüfungsausschusses der Stadt Zülpich findet 
statt am 

Donnerstag, 25. März 2021, 
im Forum Zülpich, Blayer Straße 20, 53909 Zülpich. 

Beginn der Sitzung ist 17:30 Uhr. 

Die nächste Sitzung des Rates der Stadt Zülpich findet statt am 

Donnerstag, 25. März 2021, 
im Forum Zülpich, Blayer Straße 20, 53909 Zülpich. 

Beginn der Sitzung ist 18:00 Uhr. 

Die im Amtsblatt 02/2021 für die v.g. Gremien bekanntgemachten 
Sitzungstermine am 

Di., 02.03.2021 (Ausschuss für Schulen, Soziales,  
Sport und Kultur) 

sowie 
Do., 04.03.2021 (Wahlprüfungsausschuss, Rat) entfallen. 

Die Einladungen zu den o.g. Sitzungen und die endgültigen Tagesordnungen 
können Sie vor den jeweiligen Sitzungsterminen im Aushangkasten der Stadt 
Zülpich, Rathaus, Haupteingang, Markt 21, 53909 Zülpich einsehen 

oder 

finden Sie im Internet unter www.zuelpich.de. 

• Details zu den Sitzungen finden Sie im Ratsinformationssystem unter der 
Rubrik <Rathaus und Politik – Ratsinformationssystem>. 

• Die Bekanntmachungen finden Sie auf der Startseite in der Rubrik <Amtliche 
Bekanntmachungen>. 

Zuhörer können jeweils am öffentlichen Sitzungsteil unter Beachtung der Richt-
linien der Corona-Schutzverordnung teilnehmen. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 

Ulf Hürtgen 
Bürgermeister 

BEKANNTMACHUNGEN

Öffentliche Bekanntmachung 
INKRAFTTRETEN 

der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11/27 Zülpich „Römerallee“ 
Satzungsbeschluss 

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches ( BauGB ) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 03.11.2017 (BGBl. I Seite 3634) in Verbindung mit § 7 Abs. 1 Satz 
1 und § 41 Abs. 1 Satz 2 f) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vom 
14.07.1994 ( GV NW S. 666) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt 
Zülpich am 04.06.2020 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 
Der Bebauungsplan Nr. 11/27 Zülpich „Römerallee“, 3. Änderung wird gemäß  
§ 10 Baugesetzbuch als Satzung beschlossen sowie die dazugehörige Begrün-
dung. 

§ 2 
Der räumliche Geltungsbereich der o. g. Bebauungsplanänderung  entspricht der 
Darstellung der Bebauungsplanänderung. 

§3 
Die Satzung (Bebauungsplan Nr. 11/27 Zülpich „Römerallee“, 3. Änderung) tritt 
mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

Hinweise nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gem. § 7 Abs. 6 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ( GO NW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW, S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 03.05.2005 (GV NRW, S. 498) kann gegen Satzungen 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-
verfahren wurde nicht durchgeführt 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden 
c) der Bürgermeister der Stadt Zülpich hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Zülpich vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

Hinweise nach dem Baugesetzbuch (BauGB) 
Gemäß § 3 Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im 
Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes  in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umweltrechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendun-
gen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht 
rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 
Unter Beachtung des § 244 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I Seite 3634) ergehen folgende Hinweise: 
Es wird darauf hingewiesen, das eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1, 
Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften unbeachtlich 
ist, wenn sie gem. § 215 BauGB nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser öffent-
lichen Bekanntmachung unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhaltes geltend gemacht worden sind. 
Nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel der Abwägung sind ebenfalls 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr nach dieser öffentlichen 
Bekanntmachung gegenüber der Stadt Zülpich geltend gemacht worden sind. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 5 BauGB in Verbindung mit § 44 Abs. 3, S. 1 
und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung der durch den Bebauungsplan 
eingetretenen Vermögensnachteile sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungsansprüche wird hiermit hingewiesen. 
Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die vorbezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes und Abgrenzung des Plangebietes 
Mit dem Tage dieser öffentlichen Bekanntmachung tritt die Satzung (Bebauungsplan 
Nr. 11/27 Zülpich „Römerallee“, 3. Änderung) gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 

Der räumliche Geltungsbereich der genannten Bebauungsplanänderung geht aus 
dem beigefügten Lageplan hervor. 
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Die genannte Bebauungsplanänderung (Nr. 11/27 Zülpich „Römerallee“,  
3. Änderung) liegt mit Begründung im Rathaus der Stadt Zülpich Markt 21, II.OG, 
Zimmer 210 während der Dienststunden, und zwar von  

Montag bis Freitag                 08.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
Montag bis Donnerstag          14.00 Uhr bis 16.00 Uhr     sowie zusätzlich  
Donnerstag                            16.00 Uhr bis 17.30 Uhr  

zu jedermanns Einsicht aus. 

Über den Inhalt des Planes, die textlichen Festsetzungen und die Begründung 
wird auf Verlangen Auskunft erteilt.  

Bekanntmachungsanordnung 
Der Satzungsbeschluss des Rates der Stadt Zülpich vom 04.06.2020 über  die 
Bebauungsplanänderung (Nr. 11/27 Zülpich „Römerallee“, 3. Änderung) deren 
In-Kraft-Treten, Ort und Zeit der Auslegung sowie die gesetzlich vorgeschriebenen 
Hinweise werden hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

Stadt Zülpich, den 08.02.2021 

Ulf Hürtgen 
Bürgermeister 

Öffentliche Bekanntmachung 
INKRAFTTRETEN 

des Bebauungsplanes Nr. 11/68 Zülpich „An der Düsseldorfer Straße“ 
Satzungsbeschluss 
Aufgrund des § 10  des Baugesetzbuches (BauGB  in der Fassung der Bekannt-
machung vom 03.11.2017 (BGBl. I Seite 3634) in Verbindung mit § 7 Abs. 1 Satz 
1 und § 41 Abs. 1 Satz 2 f) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen vom 
14.07.1994 (GV NW S. 666) in der derzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt 
Zülpich am 19.10.2017 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 
Der Bebauungsplan Nr. 11/68 Zülpich „An der Düsseldorfer Straße“, wird gemäß 
§ 10 Baugesetzbuch als Satzung beschlossen sowie die dazugehörige Begrün-
dung. 

§ 2 
Der räumliche Geltungsbereich des o. g. Bebauungsplanes entspricht der 
Darstellung des Bebauungsplanes. 

§3 
Die Satzung (Bebauungsplan Nr. 11/68 Zülpich „An der Düsseldorfer Straße“) 
tritt mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in 
Kraft. 

Hinweise nach der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften gem. § 7 Abs. 6 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW, S. 666), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 03.05.2005 (GV NRW, S. 498) kann gegen  Satzungen 
nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-
verfahren wurde nicht durchgeführt 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden 

c) der Bürgermeister der Stadt Zülpich hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 
oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Zülpich vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

Hinweise nach dem Baugesetzbuch (BauGB) 
Gemäß § 3 Abs. 3 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im 
Sinne des § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes  in einem 
Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 des Umweltrechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen 
ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht recht-
zeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 

Unter Beachtung des § 244 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I Seite 3634) ergehen folgende Hinweise: 

Es wird darauf hingewiesen, das eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1, 
Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften unbeachtlich 
ist, wenn sie gem. § 215 BauGB nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser öffent-
lichen Bekanntmachung unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhaltes geltend gemacht worden sind. 

Nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel der Abwägung sind ebenfalls 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr nach dieser  öffentlichen 
Bekanntmachung gegenüber der Stadt Zülpich geltend gemacht worden sind. 

Auf die Vorschriften des  § 44 Abs. 5 BauGB in Verbindung mit § 44 Abs. 3, S. 1 
und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung der durch den Bebauungsplan 
eingetretenen Vermögensnachteile sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungsansprüche wird hiermit hingewiesen. 

Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die vorbezeichneten Vermögensnachteile 
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird. 

In-Kraft-Treten des Bebauungsplanes und Abgrenzung des Plangebietes 
Mit dem Tage dieser öffentlichen Bekanntmachung tritt die Satzung (Bebauungs-
plan Nr. 11/68 Zülpich „An der Düsseldorfer Straße“) gem. § 10 Abs. 3 BauGB  
in Kraft. 

Der räumliche Geltungsbereich des genannten Bebauungsplanes geht aus dem 
beigefügten Lageplan hervor. 

Der genannte Bebauungsplan (Nr. 11/68 Zülpich „An der Düsseldorfer Straße“) 
liegt mit Begründung im Rathaus der Stadt Zülpich Markt 21, II.OG, Zimmer 210 
während der Dienststunden, und zwar von  

Montag bis Freitag             08.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
Montag bis Donnerstag      14.00 Uhr bis 16.00 Uhr     sowie zusätzlich  
Donnerstag                      16.00 Uhr bis 17.30 Uhr  

zu jedermanns Einsicht aus. 

Über den Inhalt des Planes, die textlichen Festsetzungen und die Begründung 
wird auf Verlangen Auskunft erteilt.  

Bekanntmachungsanordnung 
Der Satzungsbeschluss des Rates der Stadt Zülpich vom 19.10.2017 über  den 
Bebauungsplan (Nr. 11/68 Zülpich „An der Düsseldorfer Straße“) dessen  
In-Kraft-Treten, Ort und Zeit der Auslegung sowie die gesetzlich vorgeschriebenen 
Hinweise werden hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

Stadt Zülpich, den 08.02.2021 

Ulf Hürtgen 

Bürgermeister 
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Bekanntmachung der Anmeldetermine  
für das Schuljahr 2021/2022 

zur Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in die 
allgemeinbildenden weiterführenden Zülpicher Schulen 

➣     Städt. Gemeinschaftshauptschule Zülpich 

➣     Karl-von-Lutzenberger Realschule Zülpich 

➣      Franken-Gymnasium Zülpich 

Liebe Eltern der Viertklässler, 

nun endet in Kürze die Grundschulzeit und ein neuer Lebensabschnitt für Ihr 
Kind beginnt. 

Bereits Ende Januar 2021 erhält Ihr Kind das Halbjahreszeugnis und damit einher-
gehend eine Empfehlung durch die Grundschule für eine weiterführende Schule. 
Die endgültige Entscheidung, zu welcher Schule Sie Ihr Kind anmelden, liegt 
jedoch bei Ihnen. Diese Entscheidung ist nicht leicht und will wohl überlegt sein. 

Das Angebot von Schulformen ist vielfältig. Gerne möchte ich Sie bei Ihrer 
Entscheidung unterstützen und Sie kurz über die weiterführenden Schulen der 
Stadt Zülpich informieren: 

Die Gemeinschaftshaupt-
schule Zülpich als Ganztags-
schule vermittelt den Schülerin-
nen und Schülern eine 
grundlegende allgemeine Bildung 
und stellt insbesondere die 
Berufsorientierung ab Klasse 7 in 
den Mittelpunkt. Mehrere Lern-
partnerschaften mit Firmen vor 
Ort bieten den Schülerinnen und 

Schülern einen realistischen Einblick ins Berufsleben. Dieser wird durch die 
Praktika in den Jahrgangsstufen 8, 9 und der Klasse 10 Typ A untermauert. 
Auch die musisch-künstlerische Bildung hat einen hohen Stellenwert: Jedem 
Kind bietet die Hauptschule durch ihre musikalische Ausrichtung die Möglich-
keit, kostenlos ein Instrument zu erlernen. Außerdem können die Schülerin-
nen und Schüler in mehr als 30 verschiedenen Arbeitsgemeinschaften vielfäl-
tige Freizeitangebote wahrnehmen, die durch außerschulische Mitarbeiter 
angeboten werden. Die Übernahme eines der vielen sozialen Ämter an der 

Schule hilft den Schülerinnen und Schülern einen respektvollen Umgang 
miteinander zu pflegen (Busscouts, Schülerpaten, Unterstützung beim Addi-
tum, Kioskdienst). Seit einigen Jahren bietet die Schule nach der Kernlernzeit 
von 8.15 – 14.55 Uhr an drei Tagen in der Woche eine Zusatzförderung (Addi-
tum) in den Hauptfächern an. 
In der Hauptschule können alle Abschlüsse der Sekundarstufe I erworben 
werden: Der Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und nach Klasse 10, die Fach-
oberschulreife (nach dem erfolgreichen Besuch der Klasse 10 Typ B). Auch 
besteht die Möglichkeit, die Berechtigung für den Besuch der gymnasialen 
Oberstufe zu erwerben. 

An der Karl-von-Lutzenberger 
Realschule werden die Schüle-
rinnen und Schüler in vier Zügen 
im vorgeschriebenen Fachunter-
richt auf die möglichen Abschlüsse 
(Fachoberschulreife / Fach ober -
schul reife mit Qualifi kation zur 
Berechtigung des Besuchs der 
gymnasi alen Oberstufe) vorberei-
tet und können diese erfolgreich 

erwerben. 
Ein intensives Methodentraining zieht sich durch alle Jahrgangsstufen, bei 
dem selbständiges Lernen trainiert wird. 
Es gibt ein umfangreiches Angebot an Arbeitsgemeinschaften, z. B. Wettbe-
werbe, Sozialtraining, Sanitäter, Streitschlichter, Chemie, berufsbezogene 
Mathematik, Sport, Mofa. 
Der Unterricht findet in der Zeit von 8.00 bis 13.15 Uhr statt, an Langtagen bis 
14.15 bzw. 14.55 Uhr. Im Nachmittagsbereich wird eine Hausaufgabenbetreu-
ung angeboten, die der Förderverein federführend unterstützt. 
Seit diesem Schuljahr bieten wir für die Schülerinnen und Schüler eine 
bewegte Pause an, bei der ausgebildete Sporthelfer Spielgeräte an die Schüler-
schaft ausleihen. 
Der Bereich der Berufswahlorientierung wird in der KvL intensiv betreut. 
Mehrere Lernpartnerschaften z.B. mit Smurfit Kappa, Metallbau Zimmer-
mann oder Miele ermöglichen den Schülerinnen und Schülern optimale 
Einblicke in die Berufswelt. 
Was ist das Besondere an der KvL? 

➣ Im Jahrgang 7 kommt für alle Schülerinnen und Schüler das wählbare 
vierte Hauptfach hinzu, derzeit gibt es das Angebot: Sozialwissenschaften, 
Biologie, Technik, Französisch und Kunst. 

➣ Ausgebildete Schülerpaten betreuen die Fünftklässler im Übergang von 
der Grundschule zur weiterführenden Schule. 

➣ Zu unserem Schulprofil zählt die positive Verhaltensunterstützung (PBS). 
Mithilfe eines Belohnungssystems werden eine wertschätzende Kommuni-
kation und gelingende Lernatmosphäre unterstützt, die dazu beitragen, 
dass Leistungen gesteigert werden. 

➣ Immer mittwochs bieten engagierte Eltern den Schülerinnen und Schü-
lern ein gesundes Frühstück an, an anderen Tagen gibt es einen Kiosk, 
der vom Förderverein unterstützt wird. 

Das Franken-Gymnasium 
Zülpich umfasst derzeit – aller-
dings auslaufend – noch die 
Schuljahrgänge 5 bis 12 (G8), 
künftig die Jahrgänge 5 bis 13 
(G9), denn am Franken-Gymna-
sium werden seit 2018 alle neu 
eingeschulten Schülerinnen und 
Schüler der fünften Klassen dem 
G9-Bildungsgang zugeordnet. 

Die Schulform des Franken-Gymnasiums vermittelt Schülerinnen und Schülern 
eine breite und vertiefte Allgemeinbildung und ermöglicht damit den Beginn 
eines Hochschulstudiums. Ziel ist, das selbstständige Lernen zu fördern und 
Jugendliche an wissenschaftliches Denken und Arbeiten hinzuführen. 
Im Rahmen des offenen Ganztags haben die Fünft- bis einschließlich Siebt-
klässler des Franken-Gymnasiums die Möglichkeit, an einer Betreuung bis 
16.00 Uhr teilzunehmen. 
Seit 2013 ist das Franken-Gymnasium als Europaschule zertifiziert, seit 2020 
erneut als Europaschule anerkannt (rezertifiziert). Mit diesem Gütesiegel sowie 
mit dem breitgefächerten (außer)unterrichtlichen Angebot möchte das Fran-
ken-Gymnasium die Schülerinnen und Schüler so qualifizieren, dass sie auch 
international bestehen können und die Chancen nutzen, welche die Europä -
ische Gemeinschaft und die globalisierte Welt bieten. 
Durch seinen bilingualen Zug im Fach Englisch besitzt das Franken-Gymna-
sium wie auch durch die Möglichkeit der Teilnahme am Spanischunterricht in 
der Sekundarstufe II einen fremdsprachlichen Schwerpunkt. Spanisch ist 
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damit nach Französisch die zweite romanische Sprache, die am Franken-
Gymnasium unterrichtet wird. 
Weitere Standbeine unserer schulischen Arbeit sind neben dem MINT-Zweig 
auch das Soziale Lernen sowie die Sensibilisierung für Nachhaltigkeit und 
ökologische Verantwortung. 
Unser Gymnasium bzw. die Schulfamilie des Franken-Gymnasiums zeichnet 
sich neben (außer)unterrichtlichen Besonderheiten und einer Akzentuierung 
der sozialen Verantwortung besonders durch ein ausgeprägtes familiäres Wir-
Gefühl aus, das das Miteinander von Schülerinnen und Schülern, Eltern sowie 
Lehrerinnen und Lehrern trägt und eine Atmosphäre des gemeinsamen 
Lebens in der Schule als Lernheimat schafft. 
An Schultagen mit Nachmittagsunterricht, die es erst ab Klasse 8 gibt, haben 
die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, in der Mensa des auf dem 
Schulcampus gelegenen Forums ein Mittagessen einzunehmen. Auch steht 
grundsätzlich ein Kiosk mit vielfältigem Angebot zur Verfügung. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn auch Sie Gefallen an einer unserer Schulen 
finden und sich für eine unserer weiterführenden Schulen entscheiden, damit 
sich unsere Investitionen in die Schullandschaft auch weiterhin lohnen. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen die richtige Schulwahl und Ihrem Kind für 
die weitere Schullaufbahn alles Gute. 

Zülpich, den 07.10.2020 

Ihr 

 

 

Ulf Hürtgen 
Bürgermeister 

Der Anmeldezeitraum für das am 18.08.2021 neu beginnende Schuljahr 
2021/22 zur Aufnahme von Fünftklässlern in die allgemeinbildenden weiterfüh-
renden Zülpicher Schulen ist wie folgt festgelegt: 

➣ Städt. Gemeinschaftshauptschule Zülpich 
Keltenweg 10, 53909 Zülpich 
Telefon: 02252/529800, Schulsekretärinnen: Frau Junker und Frau Esser 
E-Mail: buero@ghs-zuelpich.de 

Anmeldezeiten: 
Mittwoch, 17.02. bis einschließlich Freitag, 12.03.2021 

Bitte vereinbaren Sie einen Termin, zu dem Sie Ihr Kind mitbringen. Am „Tag der 
offenen Tür“ am Samstag, 06.02.2021, können bereits Termine vereinbart 
werden. Weitere Informationen über die GHS Zülpich finden Sie auf der Home-
page unter: www.ghs-zuelpich.de 

Bitte bringen Sie zur Anmeldung mit: 
Familienstammbuch oder Geburtsurkunde, zwei Lichtbilder, Kopien aller Zeug-
nisse mit der Schulformempfehlung der Grundschule und den Anmeldeschein 
Für Rückfragen stehen Ihnen die zuständigen Schulsekretärinnen zur Verfügung. 

➣ Karl-von-Lutzenberger-Realschule Zülpich 
Blayer Str. 5, 53909 Zülpich 
Telefon: 02252/83730, Schulsekretärin: Frau Hövel und Frau Becker 
E-Mail: kvl@realschule-zuelpich.de 

Anmeldezeiten: 
Donnerstag, 18.02. bis einschließlich Donnerstag, 11.03.2021: 08.00 – 
13.00  Uhr 

zusätzlich: 
Donnerstag, 18.02. und 25.02.2021: 14.00 – 17.00 Uhr 
Freitag, 19.02.2021: 14.00 – 18.00 Uhr 
Samstag, 20.02.2021: 09.00 – 12.00 Uhr 

neu: 
Bitte vereinbaren Sie unbedingt für die Anmeldung einen Termin, zu dem 
Sie Ihr Kind auch mitbringen. An unserem „Tag der offenen Tür“ am 
Samstag, dem 21.11.2020, können bereits Termine für die Anmelde-
phase in 2021 vereinbart werden. 

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter  
www.realschule-zuelpich.de 

Bitte bringen Sie zur Anmeldung folgende Dokumente – wenn 
möglich in Kopie – mit: 
•            Geburtsurkunde 
•            letztes Zeugnis mit der Schulformempfehlung der Grundschule 
•            Impfnachweis (Masernschutzimpfung) 
•            ggf. Schwimmbefähigung 

Außerdem benötigen wir 2 Lichtbilder und den Anmeldeschein der Grundschule. 

Für Rückfragen stehen Ihnen die zuständigen Schulsekretärinnen zur Verfügung. 

➣ Franken-Gymnasium Zülpich 
Keltenweg 14, 53909 Zülpich 
Telefon: 02252/94430, Schulsekretärinnen: Frau Harperscheidt und Frau 
Stefer 
E-Mail: service@fragy.de 

Tag der offenen Tür (mit vorheriger Anmeldung!): 
• Freitag,     20.11.2020 (nachmittags) 
• Samstag,   21.11.2020 (vormittags) 

Anmeldezeiten: 
Mittwoch, 17.02. bis einschließlich Freitag, 12.03.2021: 09.00 Uhr bis 
12.00 Uhr, 
Donnerstagnachmittag, 18.02.2021: 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr, 
Samstag, 20.02.2021: 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

An den Karnevalstagen vom 11.02. bis 16.02.2021 (Weiberfastnacht 
bis einschl. Veilchendienstag) ist das Sekretariat geschlossen und 
keine Anmeldung möglich! 

Besonders herzlich wird Ihnen eine Anmeldung am Donnerstags- oder Samstags-
termin nahegelegt, denn die Schulleitung des Franken-Gymnasiums würde 
sehr gerne nicht nur die Eltern, sondern auch die neuen Schülerinnen 
und Schüler bei der Anmeldung persönlich kennen lernen. 
Um die Anmeldung für Sie und uns möglichst reibungslos zu gestalten, brin-
gen Sie bitte Folgendes mit: 
• Kopie der Geburtsurkunde, 
• Lichtbild, 
• Kopie des letzten Zeugnisses mit der Schulformempfehlung der Grund-

schule, 
• den Anmeldeschein, 
• Kopie der Masernimpfbescheinigung 

Für Rückfragen stehen Ihnen die zuständigen Schulsekretärinnen zur Verfügung. 

DER BÜRGERMEISTER 
INFORMIERT

Bürgerinformation zur Kanalsanierungs- 
maßnahme der Ortsteile  

Weiler in der Ebene und Juntersdorf 
Der Erftverband beabsichtigt in Zülpich in den Ortsteilen Weiler in der Ebene und 
Juntersdorf den Kanal zu sanieren. Die Sanierungsarbeiten werden in offener und 
geschlossener Bauweise durchgeführt. Der Beginn der Sanierung in geschlosse-
ner Bauweise ist für April 2021 geplant, die offene Bauweise soll voraussichtlich 
in der Zeit zwischen Juni 2021 bis Juli 2022 erfolgen. Aufgrund von zu erwarten-
den Synergieeffekten werden die Arbeiten zusammen ausgeschrieben. Daher 
erfolgt diese Information auch gemeinsam für beide Ortsteile. 

Zu Beginn der offenen Baumaßnahme wird eine Besichtigung der Gebäude im 
Baustellenbereich durch einen vom Erftverband beauftragten öffentlich bestellten 
und vereidigten Sachverständigen angeboten. Dazu wird der Gutachter die in 
Frage kommenden Gebäude auswählen und den Eigentümern einen Besichti-
gungstermin anbieten. So kann gewährleistet werden, dass falls während der 
Baumaßnahme Gebäudeschäden auftreten sollten, diese eindeutig zugeordnet 
werden können. Hier bittet der Erftverband um die Kooperation der Bewohner 
und Eigentümer. Vor allem im Bereich der denkmalgeschützten Gebäude werden 
erschütterungsarme Bauweisen eingesetzt, um die Gebäudestruktur nicht zu 
schädigen. 

Für die Leistungen der Kanalsanierung werden keine Anliegerkosten erhoben. 

Beide Ortslagen sind mittels Trennsystem erschlossen, das bedeutet, dass hier 
Schmutz- und Regenwasserkanalisation verlegt sind. Aus beiden Ortschaften wird 
das anfallende Schmutzwasser über eine Pumpstation weiter zur Kläranlage 
Bessenich geleitet. Das Niederschlagswasser beider Ortschaften wird jeweils den 
örtlichen Gewässern zugeleitet. 
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Baubeginn für einen Kreisverkehr  
im Bereich Römerallee/B 265 

• Umgestaltung des Einmündungsbereichs dauert voraussichtlich fünf 
Monate 

• Zülpicher Gewerbe-/Industriegebiet „An der Römerallee“ wird über 
einen fünften Arm direkt angebunden 

Die Regionalniederlassung Ville-Eifel des Landesbetriebs Straßen.NRW hat am 
Montag, 01. März 2021 mit den Arbeiten zur Umgestaltung des Einmündungsbe-
reiches der Römerallee auf die Bundesstraße 265 begonnen. An dieser T-Kreu-
zung war es in der Vergangenheit immer mal wieder zu teils folgenschweren 

Verkehrsunfällen gekommen. Deshalb hatte sich der Zülpicher Strukturaus-
schuss bereits im Jahr 2015 mehrheitlich für die Errichtung eines Kreisverkehrs 
an dieser Stelle ausgesprochen. Dadurch wird nun aber nicht nur dieser Unfall-
schwerpunkt entschärft, sondern dank eines fünften Armes - den die Stadt Zülpich 
zeitgleich realisiert - auch eine direkte Verkehrsanbindung der Straße „Villa 
Rustica“ im Zülpicher Gewerbe-/Industriegebiet „An der Römerallee“ geschaffen. 

Der leistungsfähige Kreisverkehrsplatz wird einen Durchmesser von 45 Metern 
erhalten. 

Der Bereich kann während der Bauphase weiterhin befahren werden. Der 
Verkehr auf der B 265 wird hierzu durch eine provisorische Baustellenumfah-
rungsstraße aufrechterhalten. Die Bauarbei-ten sollen voraussichtlich fünf Monate 
dauern. Auf entsprechende Umleitungsstrecken wird überregional hingewiesen. 

Der Kreisverkehr Römerallee/B 265 erhält einen fünften Arm, über den die 
Straße „Villa Rustica“ im Zülpicher Gewerbe-/Industriegebiet „An der 
Römerallee“ direkt angebunden wird. Entwurf: Stadt Zülpich / Straßen.NRW 

Der Kreuzungsbereich Römerallee/B265 am nördlichen Ortsausgang von 
Zülpich wird in den kommenden Monaten komplett umgestaltet. Hier errichtet 
die Regionalniederlassung Ville-Eifel des Landesbetriebs Straßen.NRW einen 
Kreisverkehr. Foto: Stadt Zülpich / Torsten Beulen 

Unfallschaden? 
Kfz-Sachverständigenbüro 

Hollstein 
Zülpich, Bonner Straße 3, Tel.: 0 22 52 / 44 14

Ortslage Weiler in der Ebene 
Im Bereich der Straße „An der Kirche“ wird ein Teil der Schmutzwasserkanalisa-
tion erneuert, sowie eine Erweiterung der beiden Kanalisationen für Schmutz- 
und Regenwasser bis in den Wendehammer hinein gebaut. In diesem Bereich 
werden die bestehenden Grundstücksanschlussleitungen ebenfalls erneuert. 
Während der Bauzeit ist die Befahrung der Straße voraussichtlich nicht möglich. 

Auch im Bereich der Stichstraße an der Trierer Straße zwischen Haus Nummer 
18 und 20 muss ein Teil der Schmutzwasserkanalisation ausgetauscht werden. 
Auch in diesem Bereich werden die Grundstücksanschlüsse erneuert. Wie bereits 
in der Straße „An der Kirche“ ist es erforderlich den Stichweg ebenfalls während 
der Bauphase zu sperren. 

Des Weiteren werden im gesamten Ortsbereich punktuell erforderliche Grund-
stücks- und Senkenanschlüsse in offener Bauweise ausgetauscht. Dazu werden – 
falls erforderlich – örtliche Umleitungsempfehlungen ausgeschildert. Im Bereich 
der B265 – Trierer Straße – kann mittels Ampelanlage gearbeitet werden, so dass 
voraussichtlich keine Vollsperrung dieser wichtigen Zuwegung zwischen Zülpich 
und der A1 erforderlich sein wird. 

Sollte im Bereich der Borrer Straße eine Vollsperrung zugunsten der Kanalarbei-
ten erfolgen, so ist mit den Busunternehmen abgestimmt, dass diese vornehmlich 
in den Ferien erfolgen soll, da die Borrer Straße nach Auskunft der Busunterneh-
men nur für den Schülerindividualverkehr, nicht jedoch durch Linienbusse 
genutzt wird. 

Zusätzlich werden geschlossene Sanierungsverfahren in der Kanalisation durch-
geführt. Bei diesen Verfahren werden z. B. Renovierungs- oder Reparaturarbeiten 
mittels Kanalroboter durchgeführt. Renovierungen mittels Liner können dort 
ausgeführt werden, wo die bestehende Kanalisation eine ausreichende Tragfähig-
keit besitzt. Ein Liner ist ein Schlauch aus Glasfaserwerkstoffen in Harz getränkt, 
welcher über die vorhandenen Schachtbauwerke in den Kanal gezogen, unter 
Druckluft aufgestellt und mittels UV-Licht ausgehärtet wird. Roboterverfahren 
werden zumeist genutzt um kleinere Schadstellen, wie z. B. Undichtigkeiten im 
Bereich von Hausanschlussstutzen oder ähnliches zu reparieren. 

Ortslage Juntersdorf 
In der Ortslage Juntersdorf ist ein Neubau eines Hauptkanals in der Straße Dütt-
ling geplant, sowie ein Austausch des verrohrten Straßenseitengrabens im 
Bereich der Astreastraße unterhalb der Burg. 

Weiter werden in der gesamten Ortslage einzelne Grundstücks- und Senkenan-
schlüsse saniert. Diese werden sowohl in offener Bauweise erneuert als auch als 
geschlossene Sanierung durchgeführt. Soweit möglich ist beabsichtigt, diese 
Arbeiten mit halbseitiger Sperrung der Straßen und Wege durchzuführen. Ob 
dieses Vorgehen in jedem Fall möglich sein wird, muss im Einzelfall abgestimmt 
werden. 

Während der Zeit der offenen Baumaßnahme wird der überörtliche Verkehr 
großräumig umgeleitet. Mit den Busunternehmen ist abgestimmt, dass diese den 
Platz im Bereich der Kreuzung Astreastraße/Neffelbach nutzen. Hier können die 
Fahrzeuge sowohl Fahrgäste aufnehmen, als auch wenden. So unterbleibt die 
Ortsdurchfahrt für die Busse während der Baumaßnahme. Während dieser Zeit 
kann der Parkplatz nicht zum Parken von PKW genutzt werden. 

Auch in Juntersdorf werden geschlossene Sanierungsverfahren angewendet, um 
die Beeinträchtigung der Anlieger und des Straßenverkehrs zu verringern. 

Weiler in der Ebene und Juntersdorf 
Die Einzelmaßnahmen sowie die Vollsperrungen in den einzelnen Bereichen 
werden durch die beauftragte Baufirma einige Tage vor Beginn der jeweiligen 
Maßnahme mittels Posteinwurf angekündigt. 

Um die Belastung der Anlieger so gering wir möglich zu halten, soll bei den 
Grundstücksanschlusserneuerungen jeweils die Baugrube nach Abschluss der 
Arbeiten provisorische verschlossen werden, um eine Überfahrbarkeit herzustellen. 
Im Bereich der Vollsperrungen bietet die bauausführende Firma den Anliegern 
ihre Hilfe beim Transport der Mülltonnen zum nächsten Anfahrpunkt an. 

Bei Fragen zur Maßnahme steht Ihnen Frau Bsirske vom Erftverband gerne zur 
Verfügung. Sie erreichen Frau Bsirske telefonisch unter 02271 / 88-1326, per 
Mail elke.bsirske@erftverband.de. 
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Unterstützung bei der Anpassung  
an den Klimawandel 

• Sofortprogramm „Klimaresilienz für Kommunen“ ermöglicht 50-
Prozent-Förderung für Dach- und Fassadenbegrünung an privat und 
gewerblich genutzten Objekten 

Der Klimawandel stellt die Kommunen vor enorme Aufgaben. Die Bewältigung 
von Starkregen mit vollgelaufenen Kellern oder die zunehmend als unerträglich 
empfundene Hitze in verdichteten Innenstädten sind nur zwei Beispiele. Mit dem 
Sofortprogramm „Klimaresilienz in Kommunen“ in Höhe von 12 Millionen Euro 
bietet das nordrhein-westfälische Umweltministerium Kommu-nen jetzt auch 
Privatleuten und Gewerbetreibenden eine zusätzliche Unterstützung bei der 
Anpas-sung an den Klimawandel. 

So können über die Stadt Zülpich auch für private und gewerblich genutzte 
Immobilien Anträge zur Begrünung von Fassaden und Dächern gestellt werden. 
Das Land gewährt für derartige Projekte einen Zuschuss in Höhe von 50 Prozent, 
der von der Kommune an die Privatperson oder den Unternehmer weitergeleitet 
wird. Der Eigenanteil von 50 Prozent ist vom Weiterleitungsempfänger zu tragen. 

Für die Begrünung von Fassaden und Dächern gelten folgende Kriterien: 

- Regenwasser soll so weit wie möglich flächig, zum Beispiel durch Fugen und 
Bodenbeläge, versickern können oder gespeichert werden, beispielsweise in 
Kombination mit Mulden, Rigolen und Zisternen). 

- Es sind grundsätzlich vorrangig heimische Pflanzen für die Begrünung zu 
verwenden. 

- Nicht förderfähig sind Maßnahmen, die auf das Aufstellen von Pflanzenkübeln 
oder Ähnlichem beschränkt sind. 

Eine Kombination aus Begrünung und Wasserspeicherung hat aus Klimaanpas-
sungssicht beson-ders positive und nachhaltige Effekte und wird demnach 
begrüßt. Zuwendungsfähig sind insbe-sondere: 

- alle angemessenen Ausgaben für den Aufbau der Vegetationsschicht wie 
Schutzvlies, Filtermatte, Drainschicht, Substrat, Ansaat oder Pflanzen, wobei 
der Schichtaufbau des Dachsubstrates mindestens einer extensiven Dachbe-
grünung von 5 bis 15 Zentimetern Substratauflage entsprechen muss 

- Ausgaben für Entwurf und Planung 

Die Antragstellung ist ab sofort möglich. Die entsprechenden Antragsunterlagen 
einschließlich Nennung von Ansprechpartnern können zusammen mit dem 
Förderaufruf unter www.ptj.de/projektfoerderung/sonderprogramm_klimaresi-
lienz heruntergeladen werden. 

Privatpersonen und Gewerbetreibende, die Interesse an einer Förderung haben, 
können sich bis zum 16. April 2021 unter der E-Mail-Adresse 
klimaprojekte@stadt-zuelpich.de an die Stadt Zülpich wenden. 

Mobile Virenfilter für  
alle Zülpicher Schulen 

• Stadt Zülpich erhält 152.000-Euro-Förderung aus Sofortprogramm 
des Landes  

• Belüftungsgeräte sollen dem Bedarf entsprechend an Schulen 
verteilt werden 

Das nordrhein-westfälische Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung hatte im November des vorigen Jahres ein 50-Millionen-Euro-
Sonderprogramm zum Erwerb mobiler Luftfiltergeräte für Schulen und Sporthallen 
auf den Weg gebracht. Damit wird insbesondere der Erwerb von mobilen Luftrei-
nigungsgeräten für Räume unterstützt, die nicht ausreichend durch gezieltes 
Fensteröffnen oder durch eine raumlufttechnische Anlage (RLT-Anlage) gelüftet 
werden können. Mit Hilfe dieser Geräte können Viren unschädlich gemacht und 
somit die Aufenthaltsqualität in den Klassenräumen deutlich verbessert werden. 

Die Stadt Zülpich hatte entsprechende Mittel aus diesem Fördertopf beantragt 
und nun vom Ministerium eine Förderzusage in Höhe von 152.000 Euro erhal-
ten. Damit können mindestens 38 Belüftungsgeräte angeschafft werden. Diese 
sollen dem Bedarf entsprechend an die Grundschulen sowie die weiterführenden 
Schulen im Stadtgebiet verteilt werden. 

„Das ist eine erfreuliche Nachricht“, so Bürgermeister Ulf Hürtgen. „Durch den 
Erwerb der mobilen Luftfiltergeräte kann das Raumklima in den bisher schwer 
zu lüftenden Unterrichtsräumen deutlich verbessert werden.“

Radio Euskirchen sendet  
auf Extrafrequenz für Zülpich 

Mal eben so senden geht leider nicht! Es war ein Kraftakt über mehrere Jahre, bis 
Radio Euskirchen die UKW-Frequenz 91,9 MHz regulär in Betrieb nehmen durfte. 
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Amtsblatt als Onlineausgabe 
Liebe Leserinnen und Leser, 

die Ausgaben des Amtsblattes der Stadt Zülpich stehen auch online zur  
Verfügung. 

Unter www.zuelpich.de können auch die früheren Ausgaben bis ins Jahr 2008 
gelesen werden. 

Ihr Weg dorthin: 

Rubrik „Rathaus & Politik“, danach „Veröffentlichungen“ und schon sind Sie im 
Ordner der Amtsblätter angekommen. 

Viel Spaß beim Schmökern. 

Ihre Redaktion des Amtsblattes 

Die Besonderheit: Es ist eine Antenne, die speziell für Zülpich und Umgebung im 
Zülpicher Gewerbegebiet aufgebaut und in Betrieb genommen wurde, um hier 
den Empfang des Lokalradios zu verbessern. 

Bei modernen Antennen geht es nicht alleine um das Radiosignal, das ausgesendet 
werden muss. Auch Auto radios müssen mit dem RDS-Signal versorgt werden, das 
während der Fahrt für den automatischen Wechsel zwischen den einzelnen 
Frequenzen sorgt und zusätzlich im Display anzeigt, was gehört wird. 

„Das Lokalprogramm ist zwar auch auf digitalen Wegen – Apps, iTunes, Web usw. 
– empfangbar, aber 80 Prozent der Menschen hören ihr Lieblingsradio nach wie 
vor per UKW“, sagt Radio Euskirchen-Chefredakteur Norbert Jeub. Es wäre also 
fahrlässig, diese bewährte Technologie zu vernachlässigen. 

Internationale Frequenzabsprachen waren nötig. Eine Bonner Behörde ist 
zuständig für technische Genehmigungen und letztlich musste die Landesanstalt 
für Rundfunk in Düsseldorf ihr Okay geben. Zwischenzeitlich gab es Test -
sendungen, ob mit der zusätzlichen Antenne das Radio Euskirchen-Programm in 
Zülpich wirklich besser zu empfangen ist.  

Gewünscht habe er sich die Verbesserung schon lange, sagt Chefredakteur Jeub. 
Möglich gemacht hat das jetzt ein lokaler Fachmann für Sendefrequenzen.  
Christian Milling betreibt sein Unternehmen in Euskirchen und ist ein bundesweit 
gefragter Spezialist für kreative Lösungen und knifflige Fälle. Er hat die kleine 
Frequenz aufgespürt, den Standort ausgewählt und alle Genehmigungen besorgt, so 
dass Radio Euskirchen nun unter 91,9 MHz auch in Zülpich einwandfrei zu hören ist. 

Neue Informationstafel zu städtischen  
Angeboten für den Wohnmobilhafen  

• Werbeplattform für lokale Unternehmen 
• Nach Erweiterung des Wohnmobilhafens viele Gäste erwartet 
Der Wohnmobilhafen am Wassersportsee Zülpich erfreut sich wachsenden 
Zuspruchs und ist im vergangenen Jahr um mehr als das doppelte seiner bishe-
rigen Größe erweitert worden. Mit dem Wohnmobil verreisen ist derzeit angesagter 
denn je und auch in diesem Jahr werden wieder zahlreiche Urlauber und  
Wohnmobilisten am Wassersportsee erwartet.  

Drei große Tafeln bieten den Gästen dort Informationen und Erläuterungen zu 
Tarifen, Stadt und Umland sowie touristischen Radrouten. Seit kurzem sind diese 
Tafeln nun durch eine weitere ergänzt worden, die Hinweise auf Gastronomie 
und Geschäfte, Angebote des täglichen Bedarfs, Caravan- und Camping-Zubehör 
o. Ä. in der Stadt Zülpich und den Ortsteilen geben soll. Eine solche Informa-
tionstafel bietet den zumeist ortsfremden Gästen eine willkommene Orientierung 
für ihren Besuch in der Römerstadt und gibt Auskunft über die unterschiedlichen 
Angebote und Möglichkeiten, die Zülpich zu bieten hat.  

Neben der eigentlichen Karte ist ein Bereich vorgesehen, auf dem einzelne,  
10 cm x 30cm große Werbeschilder des jeweiligen Unternehmers oder Gewerbe -
treibenden angebracht werden können. Es sind noch Plätze frei. Nutzen Sie also 
die Gelegenheit und werben Sie für sich!  

Bürgermeister Ulf Hürtgen stellt die ersten zehn Werbeschilder aus seinen Verfü-
gungsmitteln kostenlos zur Verfügung. „Der Wohnmobilhafen ist ein wichtiger 
Ausgangspunkt für Touristen, Fahrradfahrer und Wanderer, die sich hier über die 
zahlreichen Angebote in Zülpich informieren. Das neue Angebot unterstütze ich 
gerne und hoffe, dass sich viele Interessenten melden werden“, so Hürtgen.  

Sie haben Interesse für Ihr Lokal, Ihr Unternehmen, Ihr Geschäft oder Ihre 
Dienstleistung zu werben? Dann melden Sie sich gerne bei der Firma Werbetech-
nik Linnartz in Zülpich. 

Werbetechnik Linnartz 
Bergheimer Straße 25 
53909 Zülpich 
Telefon 02252-7501 
E-Mail: info@werbetechnik-linnartz.de 

Werbetechnik Linnartz erstellt ein Schild mit Ihrem Logo, das auf der Hinweistafel 
am Wohnmobilhafen angebracht wird. Ihr Logo muss als PDF- oder Vektordatei 
im Format 10 cm x 30 cm und einer Mindestauflösung von 300 dpi eingereicht 
werden. Die Kosten für ein Schild mit Logo betragen etwa 50,00 Euro. 

Neue Informationstafel für den Wohnmobilhafen am Wassersportsee Zülpich 
Foto: Stadt Zülpich, Julia Schneider 
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Das Standesamt  
informiert 

Auch in diesem und dem kommenden Jahr bietet 
sich wieder die Möglichkeit, in Zülpich auch an 
einem Samstag standesamtlich zu heiraten. Die 
Eheschließungen finden grundsätzlich in der 
„Bürgerbegegnungsstätte Martinskirche“ statt. Für 
diese Eheschließungen sind folgende Termine 
reserviert. 

27. März 2021 / 24. April 2021 / 29. Mai 2021 / 26. Juni 2021 / 31. Juli 2021 
28. August 2021 / 30. Oktober 2021 / 27. November 2021 / 18. Dezember 2021 
22. Januar 2022 / 19. Februar 2022 / 19. März 2022 / 30. April 2022 / 21. Mai 2022 
25. Juni 2022 / 23. Juli 2022 / 27. August 2022 / 24. September 2022 
22. Oktober 2022 / 19. November 2022 / 17. Dezember 2022 
Die Eheschließungen an diesen Samstagen beschränken sich auf die Vormittags-
stunden. 
Für die Vornahme der Eheschließungen außerhalb der üblichen Öffnungszeiten 
des Standesamtes (Samstagseheschließung) wird eine zusätzliche Gebühr i. H. v. 
66,00 € erhoben. Eine Reservierung ist gegen Vorabzahlung der v. g. Gebühr 
möglich.  
Für die Beantwortung weiterer Fragen stehen Ihnen Frau Pick Tel. 02252/52-223, 
Frau Erkelenz 02252/52-225 oder Herr Schmitz Tel. 02252/52-224 zur Verfügung. 

Bürgermeister Ulf Hürtgen lädt zur  
digitalen Bürgermeistersprechstunde ein 

Zülpichs Bürgermeister Ulf Hürtgen möchte auch in Zeiten des Lockdowns den 
Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern halten. Neben den üblichen, gut 
genutzten Kontaktmöglichkeiten, wie z. B. Telefon und Mail, findet die Bürger-
meistersprechstunde im März deshalb erstmalig in digitaler Form statt. 

Bürgermeister Ulf Hürtgen lädt daher am Donnerstag, 18. März 2021 zwischen 
15:00 und 18:00 Uhr zu einer Videokonferenz über „Zoom“ ein. Mit „Zoom“ ist 
es möglich, einen virtuellen Warteraum einzurichten, aus dem die Teilnehmer 

und Teilnehmerinnen der Sprechstunde einzeln zum Gespräch mit dem Bürger-
meister aufgerufen werden. Für die Teilnahme an der Sprechstunde ist ein inter-
netfähiger Computer mit Kamera und Mikrofon, ein Smartphone oder ein Tablet 
nötig. Die Teilnahme an der digitalen Sprechstunde ist nur nach vorheriger 
Anmeldung möglich. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich unter 
der E-Mail-Adresse buergermeister@stadt-zuelpich.de im Vorzimmer des 
Bürgermeisters anmelden. Sie bekommen dann eine E-Mail mit einem Link und 
einer Uhrzeit, zu der das Gespräch stattfinden soll. Ebenso wie bei der Präsenz-
Sprechstunde ist die Teilnehmerzahl begrenzt, die Plätze werden nach Mail -
eingang vergeben. Bei Bedarf werden aber weitere digitale Termine vergeben, so 
dass alle Anliegen gehört werden.
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Schiedspersonen  
für den Schiedsamtsbezirk Zülpich 

Frau Jeannine Lehser 
Linzenich, Ülpenicher Weg 24, 53909 Zülpich, Tel.-Nr. 02252/8356952 

Herr Helmut Hegner 
Juntersdorf, Astreastraße 3, 53909 Zülpich, Tel.-Nr.: 02425/909193 

Rufnummern bei Störungen & Notdienste 
Störung von:                Ver- und                                       Störungsmeldung 
                                    Entsorgungsunternehmen           an: 
Strom                            Westnetz                                           0800/4112244 
Straßenbeleuchtung    Westnetz                                           0800/4112244 
Gas                                 Westnetz                                           0800/0793427 
                                      e-Regio Euskirchen                          0800/3223222 
                                                                                               02251/3222 
                                                                                               (in der Dienstzeit) 
Wasser                           Wasserleitungszweckverband der     02424/940222 
                                      Neffeltalgemeinden (Füssenich,  
                                      Geich, Juntersdorf) 

                                      Wasserleitungszweckverband  
                                      Gödersheim                                      02424/940222 
                                      (Bürvenich, Eppenich, Langendorf) 

                                      Verbandwasserwerk Euskirchen       02251/79150 
                                      (alle übrigen Ortschaften) 
Kanal                             Erftverband                                       02271/880 
Telefon                          Telekom                                           0800/3302000 
Weitere wichtige 
Rufnummern:              Polizei / Notruf                                110 
                                    Polizei Zülpich                                  02252/950169 
                                      Polizei Euskirchen                            02251/7990 
                                      Feuerwehr                                        112 
                                      Informationszentrale  
                                      bei Vergiftungen                               0228/19240 
                                      Ärztlicher Bereitschaftsdienst            116117 
                                      Wilde Müllablagerungen                   02252/52238 
                                                                                               (Stadt Zülpich)

Amtsblatt-Termine 2021 

Liebe Leserinnen und Leser! 
Wir freuen uns über alle Berichte und Termine aus Zülpich und darüber 
hinaus, die wir für Sie zusammenstellen und in unserem monatlich erschei-
nenden Amtsblatt abdrucken können. 
Bitte schicken Sie Ihre gewünschten Veröffentlichungen an  
amtsblatt@stadt-zuelpich.de oder setzen Sie sich telefonisch mit Petra 
Havenith, Büro des Bürgermeisters, unter Tel. 02252/52-211 in Verbin-
dung. Aufgrund der begrenzten Seitenzahl pro Ausgabe behält sich die 
Redaktion allerdings für den Abdruck die Auswahl der Berichte und 
Termine vor. Bitte haben Sie hierfür Verständnis. 
Nachfolgend die Termine für die kommenden Amtsblätter: 
Redaktionsschluss                           Erscheinungsdatum 
Donnerstag, 01.04.2021                   Samstag, 17.04.2021 
Freitag, 30.04.2021                          Samstag, 15.05.2021 
Freitag, 28.05.2021                          Samstag, 12.06.2021 
Freitag, 25.06.2021                          Samstag, 10.07.2021 
Texte, die an den jeweiligen Tagen des Redaktionsschlusses bis 
12.00 Uhr nicht vorliegen, können leider nicht mehr berücksichtigt 
werden. Änderungen vorbehalten! 
Wichtiger Hinweis: Das Amtsblatt der Stadt Zülpich wird mit dem 
„Blickpunkt am Sonntag“ in alle Haushalte verteilt! Bei Reklamationen 
zur Zustellung wenden Sie sich bitte an den Weiss-Verlag unter  
Tel. 02472/982499. 

JENS VAN JÜCHEMS 
RECHTSANWALT 

Tätigkeitsschwerpunkte: 
Familienrecht 

Zivilrecht 
Arbeitsrecht 

Schumacher Straße 10-12 Telefon: (0 22 52) 50 04 
53909 Zülpich Telefax: (0 22 52) 83 45 55 
RavanJuechems@t-online.de www.ravanjuechems.de 
(in der Fußgängerzone Nähe Markt)



Amtsblatt für die Stadt 

ZÜLPICH 11

KINDERGÄRTEN

Der Karneval gehört ja eigentlich zu der 
buntesten und lautesten Zeit im Jahr. 
Traditionsgemäß wird getanzt, gesungen, 
gelacht und geschunkelt. Leider ist in 
diesem Jahr alles ein bisschen anders. Ein 
bisschen leiser, es wird zu Hause alleine 
gefeiert oder aber auch gar nicht. Doch 
für die Kinder aus dem Kindergarten 
Springmäuse Sinzenich haben sich die 
Erzieherinnen etwas ganz besonderes 
überlegt. Sie haben für die "Pänz ne bunte 
Büggel" allerlei gebastelt. Es war alles 
dabei, was man Karneval so braucht: eine rote Pappnase, Kamelle, Luftschlangen, 
Ballons und Ausmalbilder zum Thema Karneval. Und natürlich einen Corona- 
Orden, den sich die Kinder allesamt verdient haben. Die Büggele waren liebevoll 
in Konfettifarben bemalt, sodass nunmehr jedes Kind doch ein bisschen das 
Gefühl von Karneval zu Hause erleben kann. 

Vielen herzlichen Dank, dass ihr, liebe Erzieherinnen, immer und gerade auch 
jetzt in der schweren Zeit mit "Hätz un Jeföhl" dabei seid. Für die Eltern (Jessica 
Hanisch und Melanie Jahnes)  

Sonderausstellungen 
„Kinder, Kinder! Vom Badefrust zur Badelust?“ 
Wer kennt es nicht? Man steht unter der Dusche, wäscht sich die Haare und 
Shampoo läuft ins Auge. Doch nicht nur wir Erwachsenen, sondern besonders 
Kinder leiden unter dem daraus resultierenden Brennen und Tränen. Kommt 
dann noch hinzu, dass das frisch gewaschene Haar verknotet ist beim Kämmen, 
steht es mit der Laune des Nachwuchses nicht zum Besten. Oft verweigern sich 
Kinder und Jugendliche ganz der Körperhygiene.  
Die Kosmetikindustrie ist seit Jahrzehnten bemüht, ihre Produkte zu verbessern 
und die Palette zu erweitern. Nutzte sie Anfang des letzten Jahrhunderts noch 
Babys und Kinder, um ihre Produkte den erwachsenen Kunden als besonders 
schonend nahe zu bringen, entwickelten sie parallel spezielle Kinderprodukte. 
Um die Jahrtausendwende explodierte das Angebot an Kinderprodukten. Einerseits 
wurde das Kind als Kaufentscheider entdeckt, andererseits wurden durch Eigen-
marke und Internethandel neue Vertriebswege gefunden. 
Die Ausstellung zeigt – ab der Wiederöffnung der Museen nach dem Lockdown 
bis zum Sommer 2021 – die Entwicklung der Körperhygiene mit dem Fokus auf 
Babys und Kindern vom Ende des 19. Jahrhunderts bis heute. Zahlreiche Werbegrafiken 
und Exponate vermitteln, wie die Werbe- und Kosmetikindustrie Bedürfnisse der Käufer-
schaft erweckt und u. a. überholte Rollenklischees auch im 21. Jahrhundert befeuert.  

Veranstaltungen 
– Durchführung der Veranstaltungen vorbehaltlich der Wiederöffnung  
des Museums. Tagesaktuelle Informationen dazu finden Sie unter www.roemer-
thermen-zuelpich.de oder telefonisch unter 02252 83806-102. – 
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Notdienstplan der Apotheken 

Samstag, 6. März 2021 
Burg-Apotheke im REWE Markt, Kölner Str. 133, 53894 Mechernich, 02443/911919 
Kilian-Apotheke, Bonner Str. 17, 50374 Erftstadt, 02235/76920 

Sonntag, 7. März 2021 
Südstadt-Apotheke am Marienhospital, Gottfried-Disse-Str. 48, 53879 Euskirchen, 
02251/1293880 
Burg-Apotheke, Talstr. 1A, 50374 Erftstadt, 02235/71412 

Montag, 8. März 2021 
Annaturm-Apotheke, Kirchstr. 11-13, 53879 Euskirchen, 02251/4311 
Rurtal-Apotheke, Hengebachstr. 37, 52396 Heimbach, 02446/453 

Dienstag, 9. März 2021 
Kolping-Apotheke, Kolpingstr. 3, 53894 Mechernich, 02443/2454 
Rotbach Apotheke, Bonner Str. 54-56, 50374 Erftstadt, 02235/76355 

Mittwoch, 10. März 2021 
Neffeltal-Apotheke, Marktplatz 7, 52388 Nörvenich, 02426/4067 
Tivoli Apotheke, Tivolistr. 26, 52349 Düren, 02421/44160 

Donnerstag, 11. März 2021 
Apotheke am Bahnhof, Veybachstraße 18, 53879 Euskirchen, 02251/2019 
Apotheke am Markt, Graf-Gerhard-Str. 5, 52385 Nideggen, 02427 1261 

Freitag, 12. März 2021 
Apotheke am Münstertor, Münsterstr. 33, 53909 Zülpich, 02252-8384590 
Mühlen-Apotheke, Raiffeisenplatz 10, 53881 Euskirchen, 02251/63443 

Samstag, 13. März 2021 
Post-Apotheke, Oststr. 1-5, 53879 Euskirchen, 02251/779660 
Obertor-Apotheke, Oberstr. 9-13, 52349 Düren, 02421/15736 

Sonntag, 14. März 2021 
Martin-Apotheke, Berliner Str. 46, 53879 Euskirchen, 02251/3530 
Burg-Apotheke, Zülpicher Str. 30, 52385 Nideggen, 02427/902244 

Montag, 15. März 2021 
Citrus-Apotheke, Gerberstr. 43, 53879 Euskirchen, 02251/79140 
Land-Apotheke, Luxemburger Str. 27, 50374 Erftstadt, 02235/956331 

Dienstag, 16. März 2021 
Martin-Apotheke, Kölnstr. 55, 53909 Zülpich, 02252/6662 
Millennium-Apotheke, Roitzheimer Str. 117, 53879 Euskirchen, 02251-124950 

Mittwoch, 17. März 2021 
Apotheke am Winkelpfad, Rüdesheimer Ring 145, 53879 Euskirchen, 02251/2696 
Rur-Apotheke, Krauthausener Str. 1b, 52355 Düren, 02421/54632 

Donnerstag, 18. März 2021 
Linden-Apotheke, Zum Markt 1, 53894 Mechernich, 02443/4220 
Römer-Apotheke, Markt 10, 50374 Erftstadt, 02235/72872 

Freitag, 19. März 2021 
Glück-Auf-Apotheke, Rathergasse 6, 53894 Mechernich, 02443/48080 
Victoria Apotheke, Bahnhofstr. 8, 52372 Kreuzau, 02422/94080 

Samstag, 20. März 2021 
Apotheke am Kreiskrankenhaus, Stiftsweg 17, 53894 Mechernich, 02443/904904 
Lambertus-Apotheke, Merowingerstr. 46, 50374 Erftstadt, 02235/44454 
Sonntag, 21. März 2021 
Chlodwig-Apotheke, Schumacherstr. 10-12, 53909 Zülpich, 02252/3642 
Mühlen-Apotheke, Raiffeisenplatz 10, 53881 Euskirchen, 02251/63443 

Montag, 22. März 2021 
Kolping-Apotheke, Kolpingstr. 3, 53894 Mechernich, 02443/2454 
Kilian-Apotheke, Bonner Str. 17, 50374 Erftstadt, 02235/76920 

Dienstag, 23. März 2021 
Burg-Apotheke im REWE Markt, Kölner Str. 133, 53894 Mechernich, 02443/911919 
City Apotheke, Neustraße 34, 53879 Euskirchen, 02251/52042 

Mittwoch, 24. März 2021 
Adler-Apotheke, Münsterstr. 7, 53909 Zülpich, 02252/2348 
Adler-Apotheke, Gereonstr. 135, 52391 Vettweiß, 02424/7130 

Donnerstag, 25. März 2021 
Apotheke am Münstertor, Münsterstr. 33, 53909 Zülpich, 02252-8384590 
Bonifatius-Apotheke, Gneisenaustr. 68, 52351 Düren, 02421/71260 

Freitag, 26. März 2021 
Martin-Apotheke, Kölnstr. 55, 53909 Zülpich, 02252/6662 
Südstadt-Apotheke am Marienhospital, Gottfried-Disse-Str. 48, 53879 Euskirchen, 
02251/1293880 

Samstag, 27. März 2021 
Apotheke am Winkelpfad, Rüdesheimer Ring 145, 53879 Euskirchen, 02251/2696 
Neffeltal-Apotheke, Marktplatz 7, 52388 Nörvenich, 02426/4067 

Sonntag, 28. März 2021 
Glück-Auf-Apotheke, Rathergasse 6, 53894 Mechernich, 02443/48080 
Lambertus-Apotheke, Kuchenheimer Str. 117, 53881 Euskirchen, 02251/3286 

Montag, 29. März 2021 
Post-Apotheke, Oststr. 1-5, 53879 Euskirchen, 02251/779660 
Sonnen-Apotheke am Kreisverkehr, Friedrich-Ebert-Platz 34, 52351 Düren, 02421 13678 

Dienstag, 30. März 2021 
Citrus-Apotheke, Gerberstr. 43, 53879 Euskirchen, 02251/79140 
Bahnhof Apotheke im Medicenter, Arnoldsweiler Str. 21-23, 52351 Düren, 02421/15309 

Mittwoch, 31. März 2021 
Martin-Apotheke, Berliner Str. 46, 53879 Euskirchen, 02251/3530 
Adler-Apotheke, Bahnstr. 31, 53894 Mechernich, 02443/901009 

Donnerstag, 1. April 2021 
Apotheke am Kreiskrankenhaus, Stiftsweg 17, 53894 Mechernich, 02443/904904 
Rurtal-Apotheke, Hengebachstr. 37, 52396 Heimbach, 02446/453 

Freitag, 2. April 2021 
City Apotheke, Neustraße 34, 53879 Euskirchen, 02251/52042 
Zehnthof-Apotheke, Zehnthofstr. 58, 52349 Düren, 02421/13566 

Samstag, 3. April 2021 
Adler-Apotheke, Gereonstr. 135, 52391 Vettweiß, 02424/7130 
Bollwerk-Apotheke, Kälkstr. 22-24, 53879 Euskirchen, 02251/51285 

Sonntag, 4. April 2021 
Apotheke am Bahnhof, Veybachstraße 18, 53879 Euskirchen, 02251/2019 
Rathaus-Apotheke, Markt 11, 50374 Erftstadt, 02235/5595 

Montag, 5. April 2021 
Annaturm-Apotheke, Kirchstr. 11-13, 53879 Euskirchen, 02251/4311 
Linden-Apotheke, Zum Markt 1, 53894 Mechernich, 02443/4220 

Dienstag, 6. April 2021 
Burg-Apotheke im REWE Markt, Kölner Str. 133, 53894 Mechernich, 02443/911919 
Millennium-Apotheke, Roitzheimer Str. 117, 53879 Euskirchen, 02251-124950 

Mittwoch, 7. April 2021 
Martin-Apotheke, Kölnstr. 55, 53909 Zülpich, 02252/6662 
MAXMO Apotheke StadtCenter Düren, Kuhgasse 8, 52349 Düren, 02421/306090 

Donnerstag, 8. April 2021 
Chlodwig-Apotheke, Schumacherstr. 10-12, 53909 Zülpich, 02252/3642 
Südstadt-Apotheke am Marienhospital, Gottfried-Disse-Str. 48, 53879 Euskirchen, 
02251/1293880 

Freitag, 9. April 2021 
Adler-Apotheke, Münsterstr. 7, 53909 Zülpich, 02252/2348 
Martin-Apotheke, Berliner Str. 46, 53879 Euskirchen, 02251/3530 

Samstag, 10. April 2021 
Citrus-Apotheke, Gerberstr. 43, 53879 Euskirchen, 02251/79140 
Römer-Apotheke, Markt 10, 50374 Erftstadt, 02235/72872 

Sonntag, 11. April 2021 
Post-Apotheke, Oststr. 1-5, 53879 Euskirchen, 02251/779660 
Kilian-Apotheke, Bonner Str. 17, 50374 Erftstadt, 02235/76920 

Montag, 12. April 2021 
Bollwerk-Apotheke , Kälkstr. 22-24, 53879 Euskirchen, 02251/51285 
Adler-Apotheke, Bahnstr. 31, 53894 Mechernich, 02443/901009 

Dienstag, 13. April 2021 
Apotheke am Münstertor, Münsterstr. 33, 53909 Zülpich, 02252-8384590 
Neffeltal-Apotheke, Marktplatz 7, 52388 Nörvenich, 02426/4067 

Mittwoch, 14. April 2021 
Adler-Apotheke, Gereonstr. 135, 52391 Vettweiß, 02424/7130 
Annaturm-Apotheke, Kirchstr. 11-13, 53879 Euskirchen, 02251/4311 

NOTDIENST

 N O T R U F N U M M E R N !  

Der ambulante ärztliche Notfalldienst ist unter 116117 (kosten-
lose Rufnummer) zu erreichen. In akuten, lebensbedrohlichen 
Notfällen – Rettungswagen, Notarzt, Feuerwehr erreichen Sie Hilfe 
unter der Telefon-Nr.: 112 oder 02251/5036. 
Der Notdienst der Zahnärzte kann unter 01805-986700 abgefragt 
werden. 

Die nächstgelegene notdienstbereite Apotheke erfragen Sie unter  
Telefon-Nr. 0800-0022833 (kostenlos) oder vom Handy: 22833 
(69 ct./min). 

Weitere Infos zum Notdienst erhalten Sie unter www.aponet.de 
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Donnerstag, 15. April 2021 
Linden-Apotheke, Zum Markt 1, 53894 Mechernich, 02443/4220 
Apotheke am Markt, Graf-Gerhard-Str. 5, 52385 Nideggen, 02427 1261 

Freitag, 16. April 2021 
Apotheke am Bahnhof, Veybachstraße 18, 53879 Euskirchen, 02251/2019 
Schwanen-Apotheke, Grüngürtel 25, 52351 Düren, 02421/931010 

Samstag, 17. April 2021 
Apotheke am Winkelpfad, Rüdesheimer Ring 145, 53879 Euskirchen, 02251/2696 
Kreuz-Apotheke, Hauptstr. 7, 52372 Kreuzau, 02422/94000 

Sonntag, 18. April 2021 
Chlodwig-Apotheke, Schumacherstr. 10-12, 53909 Zülpich, 02252/3642 
Land-Apotheke, Luxemburger Str. 27, 50374 Erftstadt, 02235/956331 

Kurzfristige Änderungen des Notdienstes sind möglich! Erfragen Sie den aktuellen Apotheken -
notdienst: Tel.-Nr. 0800 - 00 22833 (kostenlos) oder vom Handy: 22 8 33. Den aktuellen 
Notdienstplanfinden Sie auch unter: www.Martin-Apo.com. Arztrufzentrale für den ärztlichen 
Notdienst/Bereitschaftsdienst: 116-117. In akuten, lebens bedrohlichen Fällen = Rettungswagen. 
Notarzt, Feuerwehr erreichen Sie Hilfe unter der Tel.-Nr. 112 oder 02251 - 5036. Notdienst der 
Zahnärzte: Tel.-Nr. 01805 - 98 67 00 

Tierärztlicher Notdienst 
6.3. Praxis Braun, Euskirchen, Tel.: 02251-7774220 
7.3. Praxis Pankatz, SLE-Gemünd, Tel.: 02444-3125 
13./14.3. Praxis Karatac, Euskirchen, Tel.: 02251-80200 
20.3. Praxis Braßeler, Mechern.-Holzheim, Tel.: 02484-9186793 
21.3. Praxis Hartung, Schleiden, Tel.: 02444-852191 
27.3. Praxis Kannengießer, Kall, Tel.: 02445-852191 
28.3. Praxis Minister, Bad Münstereifel, Tel.: 02253-542354 
2.4. Praxis Hülsmann u. Unland, Mechern.-Kommern, Tel.: 02443-6638 
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Gottesdienste an den Wochenenden  
vom 06.03.2021 bis 11.04.2021 im Sendungsraum Zülpich 

Samstag, 6. März                                   
09.00 Uhr  Bessenich                                    Hl. Messe 
17.00 Uhr  Zülpich u. Wollersheim              Sonntagvorabendmesse 
18.30 Uhr  Schwerfen u. Bürvenich              Sonntagvorabendmesse 

Sonntag, 7. März                                   
08.00 Uhr  Zülpich                                       Hl. Messe 
09.30 Uhr  Zülpich u. Niederelvenich          Hl. Messe 
11.00 Uhr  Zülpich u. Ülpenich                    Hl. Messe 
18.30 Uhr  Zülpich u. Füssenich                  Hl. Messe 

Samstag, 13. März                                  
09.00 Uhr  Sinzenich                                    Hl. Messe 
17.00 Uhr  Zülpich u. Wollersheim               Sonntagvorabendmesse 
18.30 Uhr  Schwerfen u. Bürvenich              Sonntagvorabendmesse 

Sonntag, 14. März                                  
08.00 Uhr  Zülpich                                       Hl. Messe 
09.30 Uhr  Zülpich u. Niederelvenich           Hl. Messe 
11.00 Uhr  Zülpich u. Ülpenich                    Hl. Messe 
18.30 Uhr  Zülpich u. Füssenich                   Hl. Messe 

Samstag, 20. März                                         
09.00 Uhr  Muldenau                                    Hl. Messe 
17.00 Uhr  Zülpich u. Wollersheim               Sonntagvorabendmesse 
18.30 Uhr  Schwerfen u. Bürvenich              Sonntagvorabendmesse 

Sonntag, 21. März                                 
08.00 Uhr  Zülpich                                       Hl. Messe 
09.30 Uhr  Zülpich u. Niederelvenich           Hl. Messe 
11.00 Uhr  Zülpich u. Ülpenich                    Hl. Messe 
18.30 Uhr  Zülpich u. Füssenich                   Hl. Messe 

Samstag, 27. März                                 
09.00 Uhr  Merzenich                                   Hl. Messe 
17.00 Uhr  Zülpich u. Wollersheim               Sonntagvorabendmesse 
18.30 Uhr  Schwerfen u. Bürvenich              Sonntagvorabendmesse 

Sonntag, 28. März Palmsonntag             
08.00 Uhr  Zülpich                                       Hl. Messe 
09.30 Uhr  Zülpich u. Niederelvenich           Hl. Messe 
11.00 Uhr  Zülpich u. Ülpenich                    Hl. Messe 
18.30 Uhr  Zülpich u. Füssenich                   Hl. Messe 

Donnerstag, 1. April Gründonnerstag    
20.00 Uhr  Zülpich                                       Hl. Messe vom Letzten Abendmahl 

Freitag, 2. April Karfreitag                     
15.00 Uhr  Zülpich                                       Liturgie vom Leiden u. Sterben  
                                                                     des Herrn 

Samstag, 3. April Karsamstag                 
21.00 Uhr  Zülpich                                       Osternachtfeier 

Sonntag, 4. April Ostersonntag               
08.00 Uhr  Zülpich                                       Hl. Messe 
09.30 Uhr  Zülpich u. Niederelvenich           Hl. Messe 
11.00 Uhr  Zülpich u. Ülpenich                    Hl. Messe 
18.30 Uhr  Zülpich u. Füssenich                   Hl. Messe 

Montag, 5. April Ostermontag                
08.00 Uhr  Zülpich                                       Hl. Messe 
09.30 Uhr  Zülpich u. Bürvenich                  Hl. Messe 
11.00 Uhr  Zülpich u. Wollersheim               Hl. Messe 
18.30 Uhr  Zülpich u. Schwerfen                  Hl. Messe 

Samstag, 10. April                                 
09.00 Uhr  Langendorf                                  Hl. Messe 
17.00 Uhr  Zülpich u. Wollersheim               Sonntagvorabendmesse 
18.30 Uhr  Zülpich u. Schwerfen                  Sonntagvorabendmesse 

Sonntag, 11. April                                  
08.00 Uhr  Zülpich                                       Hl. Messe 
09.30 Uhr  Zülpich u. Niederelvenich          Hl. Messe 
11.00 Uhr  Zülpich u. Ülpenich                    Hl. Messe 
18.30 Uhr  Zülpich u. Füssenich                  Hl. Messe 

Die weiteren Gottesdienste an den Werktagen entnehmen Sie bitte den aktuellen 
Pfarrmitteilungen kreuzfidel, die in allen Pfarrkirchen ausliegen oder unserer 
homepage www.pfarrverband-zuelpich.de   

VEREINSMITTEILUNGEN
„Kamelle an de Huusdüür  

in Zülpich-Hoven“ 
Leider konnten wir alle Karneval 
2021 nicht so feiern, wie es all die 
Jahre zuvor für uns selbstver-
ständlich gewesen ist.  

Trotzdem bzw. gerade deshalb 
war es den Hovener Jungkarneva-
listen eine Herzensangelegenheit, 
allen Hovener Pänz, allen Hovener 
Seniorinnen und Senioren & allen 
Aktiven der Kinder- und Jugend-
garde, eine kleine Freude zu 
bereiten.  

Einer Idee des Vorstandsmitglieds 
H.D. Schaeben folgend, zogen am 
Tulpensonntag einige Vorstands-
mitglieder in kompletter Uniform 
gekleidet und begleitet vom 
Bagage wagen der KG von „Haus 
zu Haus“, um einen „Kamelle -
büggel“ an die Türklinken zu 
hängen bzw. „coronakonform“ zu 
übergeben. 
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Das Geschenk war zugleich auch ein „Dankeschön“ für die jahrzehntelange 
Unterstützung, 

die die HJK aus der Dorfbevölkerung erfahren durfte. 

Ziel der Aktion war es, ein wenig Frohsinn & Optimismus in diesen schweren 
Zeiten zu verbreiten, weil genau hierfür auch der „Zölleche Karneval“ steht. 

Die Hovener Jungkarnevalisten Zülpich gegr. 1963 e.V. wünschen allen  

Freunden & Gönnern weiterhin viel Gesundheit und ein hoffentlich  
unbeschwertes Wiedersehen in der Session 2021/22! 

3x vun Hätze – Hoove Alaaf!!! 

Dreimol vun Hätze – Bessenich Alaaf! 

D’r Zoch kütt dieses Jahr leider nicht. 

Doch janz ohne Kamelle, dat jitt et net! 

Mit Unterstützung von Sponsoren können wir Euch heute einen kleinen Gruß 
überreichen, um Euch die schwere Zeit etwas zu versüßen. 

Blievt jeck un jesund!  
Eure KG Blau-Gold Bessenich e.V. 

Dreimol vun Hätze…. 
Bessenich Alaaf! 
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Jecken überreichten DRK 333,33 Euro 
Der Bürvenicher Karnevalsverein feierte „Fastelovend in d’r Täsch“  

– 200 Tüten unters Volk gebracht –  
Reinerlös ging an den Rotkreuz-Ortsverein und den Hannah Hof 

Die Idee war und ist clever: Wenn die Jecken wegen des Corona-Lockdowns nicht 
zum Karneval kommen können, kommt der Karneval in einer Light-Variante eben 
zum Jeck. Der Bürvenicher Karnevalsverein (BKV) hat in den vergangenen 
Wochen „Fastelovend in d’r Täsch“ (oder auf der hochdeutschen Variante: eine 
„Tüte voller Karneval“) verkauft. 
„Diese Tüten waren prall gefüllt mit Karnevalsartikeln: einer Pappnase, einer 
Tröte, Kamellen, einem Schnäpschen und einer Flasche Kölsch“, sagte Präsident 
Jürgen Hoscheid. Und einem BKV-Herz aus Holz. Denn die Bürvenicher haben 
nicht nur „Fastelovend in d’r Täsch“, sondern auch „Fastelovend em Hätze“. 
„Dieses Herz sollten die Bürvenicher dann ins Fenster hängen“, sagte Kassiererin 
Sabine Breuer. 
Die Idee für die Tüten wurde im November geboren. Eine Abstimmung, womit sie 
gefüllt werden, erfolgte per WhatsApp. „Wir haben bestimmt 500 Chats darüber 
geführt, auch über Weihnachten“, sagte Hoscheid. Das Telefon bimmelte auch 
nachts oder in den frühen Morgenstunden – je nachdem, wann jemandem etwas 
einfiel. „Man ist heutzutage ja 24 Stunden erreichbar“, sagte Hoscheid. 
Eine Tüte kostete den jecken Preis von 11,11 Euro. Insgesamt wurden 200 Stück 
von den Vereinsmitgliedern verteilt – und das nicht nur in Bürvenich, sondern 
sogar bis nach Bonn. 
Abzüglich der Kosten wurde so ein Reinerlös von 666,66 Euro erwirtschaftet. 
Diesen Gewinn behalten die Bürvenicher Karnevalisten aber nicht für sich.  
Vielmehr wollen sie engagierte Menschen und Organisationen in der Zülpicher 
Region unterstützen. 
Einer der Empfänger ist der Ortsverein des Roten Kreuzes. 333,33 Euro übergab 
eine Delegation des Karnevalsvereins um Jürgen Hoscheid am Rande der 
Prinzen blutspende an den Ortsvereins-Vorsitzenden Lothar Henrich und Gemein-

schaftsleiter Thomas Heinen. Letzterer revanchierte sich mit Tüten, in denen 
unter anderem die Rotkreuzdose enthalten ist, die dem Rettungsdienst Informa-
tionen liefern soll. 

Weitere 333,33 Euro erhielt der „Hannah Hof“ in Bessenich, in dem Wohn-, 
Arbeits- und Lebensbereiche für Menschen mit Beeinträchtigungen geschaffen 
wurden. 

pp/Agentur ProfiPress 

Alles auf Rot: Präsident Jürgen Hoscheid (4. v. r.) und weitere Mitglieder des 
Bürvernicher Karnevalsvereins überreichten dem DRK-Ortsverein, vertreten 
durch dessen Vorsitzenden Lothar Henrich (3. v. l.) und Gemeinschaftsleiter 
Thomas Heinen (2. v. r.), einen Scheck über 333,33 Euro.  

Foto: Thomas Schmitz/pp/Agentur ProfiPress 

Die zweite Hälfte des Erlöses übergaben die Bürvenicher Karnevalisten an 
den „Hannah Hof“ in Bessenich.  

Foto: Martina Hopfinger/BKV/pp/Agentur ProfiPress 
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